	Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK)

	GOÄ-Abrechnungsübersicht



	GOÄ-Ziffer 
	Leistungslegende
	Faktor
	Honorar (€)

	Beratungsziffern (Nicht nebeneinander abrechenbar!)

	1
	Beratung
	2,3
	10,72

	3
	Eingehende Beratung, Mindestdauer 10 Minuten
- darf nur allein oder neben den Untersuchungsziffern 5–8, 800 und 801 in derselben Sitzung abgerechnet werden
	2,3
	21,45

	34
	Erörterung der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Feststellung oder erheblichen Verschlimmerung einer nachhaltig lebensverändernden oder lebensbedrohlichen Erkrankung
- Mindestdauer 20 Minuten
- nur 2  innerhalb 6 Monate abrechenbar
	2,3
	40,22

	Untersuchungsziffern

	7
	Untersuchung
- nicht neben der GOÄ-Ziffer 8 in derselben Sitzung abrechenbar
	2,3
	21,45

	8
	Ganzkörperuntersuchung (vollständiger Körperstatus)
- nicht neben den GOÄ-Ziffern 7 und 800 in derselben Sitzung abrechenbar
	2,3
	34,86

	800
	Eingehende neurologische Untersuchung
- nicht neben der GOÄ-Ziffer 8 in derselben Sitzung abrechenbar
	2,3
	36,14

	Weitere Behandlungsziffern

	250
	Blutabnahme
	1,8
	2,33

	410
	Duplex-Sonografische Untersuchung im Bereich des Körperstamms für ein Organ (Angabe des Organs erforderlich)
	2,3
	26,81

	420 (bis zu 3 x)
	bis zu 3 weitere Organe 

	2,3
	10,72 (je)

	401
	Zuschlag zur GOÄ-Ziffer 410 für Duplex
(nur Einfachsatz möglich!)
	1,0
	23,31

	404
	Zuschlag zur GOÄ-Ziffer 410 für Duplex bei zusätzlicher 
Frequenzspektrumanalyse
(nur Einfachsatz möglich!)
	1,0
	14,57

	651
	EKG
	1,8
	14,75

	3501
	BKS/BSG (im eigenen Praxislabor)
	 1,8
	3,50

	3514
oder
3560
	Glukose (nur im eigenen Praxislabor)

Glukose (Durchführung in der Laborgemeinschaft
	1,15
	2,68

	3550
	Kl. Blutbild
	1,15
	4,02
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